
Erläuterungen zum Kostenbescheid 

 

1. ist bei der Überweisung und Schriftverkehr anzugeben, damit Ihre Zahlung oder Anfrage 

zugeordnet werden kann 

 

2. ergibt sich aus: Zeitraum x Anzahl x Beitrag (Absenkung) 

3. neuer Jahreskostenbetrag (alter Jahreskostenbetrag) 

4. Bsp.: 5 Monate (Zeitraum) x 1 (Anzahl) x 99 € (Beitrag) = 495 € (Jahresbetrag) 

5. Grundbetrag ohne Ermäßigung und ohne Erlass, Ablesbar aus der Anlage 

Kostenbeitragssatzung (1-Kindfamilie) 

6. Abzug aufgrund der Magdeburger Geschwisterstaffelung (in diesem Fall die günstigere 

Variante) 

7. Geschwisterstaffelung nach Landesrecht, welche auch ausgewiesen wird, wenn die 

Magdeburger-Geschwisterermäßigung die günstigere Variante ist 

8. Bsp.: 5 Monate (Zeitraum) x – 39,60 € (Absenkung)  x 1 (Anzahl) = -198 € (Jahresbetrag) 

9. Rückrechnung der Landesermäßigung, da die Geschwisterermäßigung nach Magdeburger 

Kostenbeitragssatzung in diesem Fall die günstigere Variante ist 

10. zu zahlender Kostenbeitrag für den in der Tabelle ausgewiesenen Zeitraum 

 

11. höherer Kostenbeitrag aufgrund der rückwirkenden Kostenbeitragsfestsetzung, hier: der 

Kostenbeitrag aus 08/13 + 09/13 + 10/13 


